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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Vorübergehende Auslagerung der KITA Meister-Gerhard-Str. auf den Rathenauplatz 

Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
 
Die Bezirksvertretung stimmt der vorübergehenden Inanspruchnahme des Rathenauplatzes 
zur Auslagerung der Kindertagesstätte Meister-Gerhard-Str. zu. 
 
Die Bezirksvertretung ist in diesem Zusammenhang mit der Fällung von zwei geschützten 
Bäumen auf dem Rathenauplatz nach Zahlung eines Ersatzgeldes einverstanden. 
 
 
Alternative : 
 
Die Bezirksvertretung lehnt die vorübergehende Inanspruchnahme des Rathenauplatzes zur 
Auslagerung der Kindertagesstätte Meister-Gerhard-Str. und die damit verbundene Fällung 
von zwei geschützten Bäumen ab. 
 
 
 

Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 21.06.2012 



2 
Begründung: 
 
 
Die Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu, 50674 Köln beabsichtigt den Umbau der Kin-
dertagesstätte Meister-Gerhard-Str. 11 für das U 3-Programm. Art und Umfang der Maß-
nahmen erfordern eine Auslagerung der Kindertagesstätte für die Dauer der Arbeiten. 
 
Es ist vorgesehen, eine Ausweichfläche auf dem Rathenauplatz in Anspruch zu nehmen. 
Intensive Bemühungen um alternative Standorte hatten keinen Erfolg. Die vorübergehende 
Nutzung leer stehender Schulgebäude wurde abgelehnt. Beantragt ist die Aufstellung eines 
Containergebäudes nordwestlich des Parkeinganges Ecke Lochnerstraße 7/Rathenauplatz. 
Die Interimsnutzung ist für ein Jahr geplant (August 2012 - August 2013). Das Containerge-
bäude hat eine Größe von ca. 300 m². Es sollen zwei Gruppen untergebracht werden. Die 
Erschließung erfolgt über die Zufahrt/Gehwege des Rathenauplatzes. 
 
Im Zuge der Baumaßnahme müssen zwei nach Baumschutzsatzung geschützte Bäume ge-
fällt werden. Nach Abschluss der Baumaßnahme werden das Gelände und die Begrünung 
wieder hergestellt. 
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